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 Veröffentlicht am 23.05.1997

Norm

ABGB §863 GI

VBG §6

Rechtssatz

Die Versetzung eines Vertragsbediensteten und vollbeschäftigten Grenztierarztes von der Grenzeintrittsstelle Hohenau

zum Dienstort Drasenhofen verbunden mit der Verp7ichtung, auch die grenztierärztlichen Abfertigungen an der

Grenzeintrittsstelle Bahnhof-Hohenau zu verrichten, ist rechtmäßig. Daß der Vertragsbedienstete beim früheren

Dienstort zeitlich weniger beansprucht war, steht dem nicht entgegen, zumal auf Grund der Umstände nicht von

einem stillschweigend begründeten Anspruch auf "Unterbeschäftigung" ausgegangen werden kann. (§ 48 ASGG).
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